


Gedächtnisprotokoll und Presseinformation  
zum Vorwurf gegen mich wegen „Beleidigung“ (zeigen des Mittelfingers)
gegen den NPD-Kader’s Frank Knuffke in KW!

Datum  und Ort  des Geschehens: 30.08.2019 gegen 20.00 Uhr unweit der Gegenkundgebung 
gegen die Wahlveranstaltung der AfD  am VVN-Denkmal  in Königs Wusterhausen.

Zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass sowohl bereits auf dem Bahnofvorplatz gegen 18.00 
Uhr ein vermutl. Neonazi sehr auffällig  und von der Polizei ungehindert Fotos von Personen 
auf der Startkundgebung gemacht hatte. 
Ich bin auf ihn zugegangen und habe ihm aufgefordert sofort den Platz zu verlassen. Von mir 
machte er wohl auch ein Foto.
Dann folgendes Geschehen auf dem Bürgersteig vor der Abschlusskundgebung, wo ich ca. 20 
Meter entfernt mich mit einem jungen Mann von unserer Demo unterhalten habe.

Es kamen zwei Männer aus der Richtung der AfD-Kundgebung von der Polizei ungehindert 
an unsere Kundgebung heran. Ich sagte dem jungen Mann, oh, den einen kenne ich, es ist der 
NPD-Kader – Frank Knuffke - der vor einigen Jahren mich bei seiner Nazi-
Kundgebungsansprache über den Lautsprecher übel verunglimpft hatte und dann auch noch 
freigesprochen wurde.
Der junge Mann aber erkannte die beiden Männer auch als Neonazis und rief beiden laut 
antifaschistische Parolen hinterher.
Wir waren beide sehr wütend, dass die Polizei offensichtlich handlungslos geblieben ist.
So zeigte er zuerst den Stinkefinger.Daraufhin rasten die beiden Neonazis hinter dem 
fliehenden jungen Mann hinterher, dass ich befürchtete, es könnte zu einer massiven 
körperlichen Aktion kommen. Zudem muss ich selbst aber auch gestehen, dass ich nun selbst 
meine Wut besonders gegen jenen Neonazis, der mich – wie beschrieben übel beleidigt und 
verunglimpft hatte, dies ohne strafrechtliche Folgen, da streckte ich ihm nun auch meinen 
Stinkefinger hinterher.
Offensichtlich haben sie glücklicher Weise den jungen Mann nicht geschnappt, so haben sie 
sofort die Polizisten kontaktiert, die meine Personalien aufnehmen wollten.
Dabei benahm sich der eine Polizist voll daneben, denn als ich in meine umgehängte Tasche 
griff um den geforderten Personalausweis heraus zu holen, packte er mich an der Hand, da er 
befürchtete, ich könnte eine Waffe (?) holen.
Die Personalienaufnahme zog sich ein Weilchen hin, da jener Polizist wohl meinen einfachen 
Namen nicht lesen konnte. 
Es ist schon seltsam, dass deutsche Polizisten deutsche Ausweise nicht lesen können.

Man kann nun gespannt sein, ob das gleiche Gericht sich genau so mir gegenüber verhalten 
wird, wie jenem Neonazi: Freispruch?

Es war jedoch für mich eine Genugtuung, diesem Neonazi eine ‚Retour’  zu geben!

Ich als Antinazi-Aktivistin kann es auch sagen: Es war für mich eine Genugtuung für meine 
Aktions-Antwort! 

Diese Gelegenheit bot sich dazu!

Irmela Mensah-Schramm


